
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/11/20 90/11/0186
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1990

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §73 Abs2;

Rechtssatz

Ausf dahingehend, daß die besondere Verwer7ichkeit der Tat (sexueller Mißbrauch eines Minderjährigen durch lange

Zeit hindurch) die Prognose der Dauer der Verkehrsunzuverlässigkeit für 2 Jahre rechtfertigt (Hinweis E 19.12.80,

2386/80, und E 24.4.85, 84/11/0149).
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